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Das Hevosêstift

Es sind nun gerade ?O Iabre verflösse», seitdem der Träger
des Namens starb, der mit nnserem Herosestift verknüpft ist.

Am 26. Inli 18^4 starb in Zürich im Alter von 82 Iabren
alt Nationalrat E m a n nel He r o s è. Der Verstorbene war
Bürger von Aarau. Der Stammvater der Aaraner Familie
Herosê, Iobannes Herosê, kam Mitte des 18. Iabrbnnderts ans

der bäurische» Pfalz, von Speuer, nach Aaran. Er wurde bier

176? eingebürgert. Von der einst zablreichen Familie lebt gegen-

wärtig niemand mebr in Aaran. Eine Tochter wurde die Ge-

mablin des einstigen Bundesrats Oberst Freu-Herosê.

Emanuel Herosê binterliesi ein T e st a m e nt, in welchem

er die Gemeinde Aaran als Erbin seines Vermögens einsetzte.

Dieses Testament verursachte in formeller und materieller Be-
ziebung gewisse Schwierigkeiten.

Formell war es anfechtbar, weil es vom Testator zwar eigen-

bändig geschrieben, aber nicht, wie es das damalige Gesetz vor-

schrieb, dem versammelten Gericht, sondern nur dem Gerichts-

Präsidenten abgegeben worden war, obne die Angabe, dasi es ein

eigenbändiges Testament sei. Dank dem Entgegenkommen der

gesetzlichen Erben kam man verbältnisinäßig leicht über diese

Schwierigkeit binweg. Das Testament wurde nicht angefochten,

und es ergab sich aus der Liquidation des Nachlasses für die

Einwobnergemeinde ein Erbe von rund Fr. 46 OTT. —.
Die andere Schwierigkeit bestand darin, dasi liber die Erb-

bcrechtigung und die Verwendung der Erbschaft eine gewisse Un-

klarbeit berrscbte. Hierüber erstattete der Gemeinderat sowobl der

Einwobner- wie auch der Ortsbürgergemeinde einläßlichen Be-
richt. Man konnte darüber im Zweifel sei», welche Genwinde

lEinwobner- oder Orlsbürgergemeinde) als zuständig zu betrach-

ten sei und wie das nach damaligem Geldwerte nicht unerbeb-

liebe Erbe verwendet werden solle. Glücklicherweise stellte man
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sich von Anfang an allseits auf den Standpunkt, es solle das

Vermögen nicht einfach in irgendeiner Kasse im Laufenden ver-

schwinden, sondern für einen bleibenden, gemein-
nüvi g e n Zweck Verwendung finde».

Zur näbern Prüfung der Frage der Zweckbestimmung wurde

eine besondere Kommission eingesetzt, in der verschiedene Lösungen

zur Sprache kamen. Unter ander», wurde die Verwendung für
ein Volksbad vorgeschlagen. Schliesslich aber beantragte die

Kommission den beiden Gemeinden, das Erbe für ein B ü r -

ger - und Ein w o b n e r - P f r u » d b a u s " zu verwen-
den und diese Stiftung zu Ebren des Testators „ H e r o s ê -

st i ft" zu neuneu.

Sowobl die Eiittvobuer- wie auch die lIrtsbürgergemeinde
stimmte» diesem Antrag einbellig zu. Es nnirde bingewiesen aus

die verschiedenen, in der Schweiz schon bestellenden derartigen

Institutionen, die meist von den betreffenden Gemeinde», als

den Trägern der öffentlichen Fürsorge, geschaffen worden waren.
Mau fand es au der Zeit, nun auch für Aarau ein Heiin zu

schaffen, in welchem solche Bürger oder Einwolmer Aufuabme
finden würden, die zwar ibre Eristenz sich durch Fleiss und Spar-
samkeit sichern konnten, aber infolge besonderer Vernältnisse
doch nicht in der Lage wären, in eigenen, Heim und bei alleiniger
Selbstbilfe ibr Leben zu besckliessen, oder soustwie der Verein-
samung aubeimfallen würden.

Selbstverständlich bälte der vom Erblasser binterlassene Be-

trag nicht bingereicht, um ein Pfruudbaus zu bauen und zu be-

treiben. Man liess daber den Fonds sich allmäblich äufne». Im
Laufe von etwa 2T Iabreu war er durch den Zinszuwachs, Bei-
träge der Gemeinden, Legate und Vergabungen so weit an-

gewachsen, dass man zur Aussübrung des Unlernebmens schreiten

konnte. Nach sorgfältiger Prüfung verschiedener Lösungen ent-

schied man sich für den Ankauf der Liegenschaft des Generals

Herzog, die sowobl bezüglicü des Gebäudes, wie namentlich durch
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dessen Lage in dem schönen Parke als durchaus geeignet erschien.

Nach Plänen der städtischen Bauverwaltung wurde das Ge-

bände möglichst zweckmäßig umgebaut und eingerichtet, Anfangs
N22 wurde das Stift als Her o sèstift eröffnet.

Daß es einem Bedürfnis entsprach, offenbarte sich durch die

Tatsache, daß es schon von Anfang an sozusagen voll besetzt war
und seitber eine fast lückenlose Freguenz aufwies. Sein Betrieb
ist finanziell gesichert durch die Peusionsgelder der Insasse», so

daß das Stift biesiir keiner öffentlichen Zuschüsse bedarf. Soweit
solche für den Bau verwendet worden sind, ist beabsichtigt, sie

allmäblich zurückzuerstatten.

Dank der vortrefflichen Leitung, deren sich das Hcrosestift seit

Iabren zu erfreuen batte, erfüllt es in vollem Maße den Zweck,

zu dem es geschaffen worden ist. Möge ibm auch weiterkiu ei»

segensreiches Wirken beschiedeu sein!

M a r S cb in i d l.
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